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Aktuelles aus der Gesetzgebung
(54-2023) DBA Luxemburg mit steuerlichen Vereinfachungen  

zum Homeoffice

Hintergrund: 

Deutschland und Luxemburg einigen sich auf ein Än-
derungsprotokoll zum Doppelbesteuerungsabkom-
men (DBA) Luxemburg und Deutschland. Das Ände-
rungsprotokoll zu dem bestehenden DBA soll zu einer 
gegenseitigen Rechts- und Planungssicherheit beitra-
gen. Schwerpunkt sind die Regelungen für Tätigkeiten 
im Homeoffice. Für grenzüberschreitend Beschäftigte 
soll die Ausübung der Tätigkeit insbesondere im Ho-
meoffice steuerlich vereinfacht werden.

Die Eckpunkte des Änderungsprotokolls werden auf 
der Internetseite des Bundesministeriums der Fi-
nanzen (BMF) wie folgt beschrieben:

„Die Arbeitswelt verändert sich und das Arbeiten 
wird insgesamt flexibler. Mobiles Arbeiten wird 
mehr und mehr zum Normalfall. Deutschland und 
Luxemburg haben sich mit Blick auf die Nutzung der 
Homeoffice-Möglichkeiten darauf verständigt, die 
bestehende Bagatellregelung für grenzüberschrei-
tend tätige Beschäftigte rechtssicher in das DBA zu 
implementieren und auf 34 Tage pro Kalenderjahr 

auszuweiten. Zudem soll eine vergleichbare Rege-
lung für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes ge-
schaffen werden. Diese beiden Regelungen gelten 
ab 2024.

Darüber hinaus werden die bestehenden Vereinba-
rungen zu Abfindungen und zu einem pauschalier-
ten Aufteilungsmechanismus integriert. Letzteres 
sorgt für eine vereinfachte Aufteilung der Vergü-
tung, wenn das Besteuerungsrecht bei Beschäftig-
ten im Bereich des Güter- und Personentransports 
aufgrund eines (mehrfachen) Grenzübertritts inner-
halb eines Tages wechselt.

Das Änderungsprotokoll sieht weitere Verbesserun-
gen vor.“

Wenn das Gesetzgebungsverfahren noch in diesem 
Jahr abgeschlossen wird und auch die Ratifikations-
urkunden im Anschluss rechtzeitig vor Jahresende 
ausgetauscht werden, würde das Änderungsproto-
koll noch in diesem Jahr in Kraft treten. Die Ände-
rungen finden dann grundsätzlich zum 01.01.2024 
Anwendung. 
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(55-2023) Referentenentwurf zum Wachstumschancengesetz  
veröffentlicht 

Hintergrund: 

Das Bundesfinanzministerium hat den Referenten-
entwurf zum Wachstumschancengesetz an die Ver-
bände zur Stellungnahme versendet. 

Folgende Regelungen, die für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer interessant sein dürften, sind enthalten 
und werden nun in den folgenden Wochen disku-
tiert:

Geschenke, § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 Satz 2 EStG

Aufwendungen für Geschenke an Personen, die 
nicht Arbeitnehmer des Steuerpflichtigen sind, dür-
fen den Gewinn nicht mindern, wenn die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der dem Empfän-
ger im Wirtschaftsjahr zugewendeten Gegenstände 
insgesamt 35 Euro nicht übersteigen. Dieser Be-
trag soll auf 50 Euro angehoben werden. Die Än-
derung soll für alle Wirtschaftsjahre, die nach dem 
31.12.2023 beginnen, gelten. 

Praxishinweis: 

Nicht im ersten Entwurf enthalten ist ein Wechsel 
von der personenbezogenen Betrachtung der Gren-
ze auf eine objektbezogene Grenze. Dies wird vor-
aussichtlich noch in die Diskussion im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens eingebracht und wäre 
tatsächlich eine weitere Bürokratieentlastung. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter,  
§ 6 Abs. 2, Abs. 2a Satz 1 und Satz 2 EStG

Gegenwärtig können die Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten geringwertiger Wirtschaftsgüter 
sofort vollständig als Betriebsausgaben oder Wer-
bungskosten bei Arbeitnehmern abgezogen wer-
den, wenn sie nicht mehr als 800 Euro betragen. 

Dieser Wert soll in Zukunft bei 1.000 Euro liegen. 
Dies betrifft vor allem Arbeitsmittel oder Büroaus-
stattung. 

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens kann derzeit ein Sammelposten gebildet 
werden, wenn die jeweiligen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten 250 Euro, aber nicht 1.000 Euro 
übersteigen. Hier soll die Anhebung der Betrags-
grenze von 1.000 Euro auf 5.000 Euro erfolgen und 
die Auflösungsdauer von fünf Jahre auf drei Jahre 
verringert werden. Die Wirtschaftsgüter, die in ei-
nem Sammelposten zusammengefasst werden, 
müssen nicht in einem gesonderten Verzeichnis er-
fasst werden. Der Zugang dieser Wirtschaftsgüter 
wird lediglich buchmäßig erfasst.

Die Anhebung der Wertgrenzen soll für eine An-
schaffung von Wirtschaftsgütern nach dem 
31.12.2023 gelten. 

Verpflegungsmehraufwand, § 9 Abs. 4a EStG

Die als Werbungskosten abzugsfähigen und vom 
Arbeitgeber möglichen steuerfrei zu zahlenden in-
ländischen Verpflegungspauschalen sollen wie folgt 
angehoben werden:
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•	 für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitneh-
mer 24 Stunden von seiner Wohnung und ers-
ten Tätigkeitsstätte abwesend ist, von 28 Euro auf 
30 Euro;

•	 für den An- oder Abreisetag, wenn der Arbeit-
nehmer an diesem, einem anschließenden oder 
vorhergehenden Tag außerhalb seiner Wohnung 
übernachtet, von jeweils 14 Euro auf 15 Euro;

•	 für jeden Kalendertag, an dem der Arbeitnehmer 
ohne Übernachtung außerhalb seiner Wohnung 
mehr als acht Stunden von seiner Wohnung und 
ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist, von 14 Euro 
auf 15 Euro.

Die Anhebung der Verpflegungspauschalen soll für 
alle Auswärtstätigkeiten nach dem 31.12.2023 gelten. 
In Folge der Anhebung würden auch die Kürzungs-
beträge für Mahlzeiten an Arbeitnehmer steigen. 
Diese betragen immer 20 Prozent vom Tages-
höchstsatz (dann 30 Euro, also 6 Euro) für ein Früh-
stück und 40 Prozent vom Tageshöchstsatz (dann 
30 Euro, also 12 Euro) für ein Mittag- oder Abendes-
sen. 

Anhebung des Freibetrags für Betriebs­
veranstaltungen, § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1a  
Satz 3 EStG

Der bisherige Freibetrag für Betriebsveranstaltun-
gen soll von 110 Euro auf 150 Euro angehoben wer-
den. Soweit Zuwendungen des Arbeitgebers an 
seinen Arbeitnehmer und dessen Begleitpersonen 
anlässlich von Betriebsveranstaltungen den Be-
trag je Betriebsveranstaltung und teilnehmenden 
Arbeitnehmer nicht übersteigen, werden sie nicht  
den Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit zu-
gerechnet. 

Die Anhebung soll erstmals für den Veranlagungs-
jahrgang 2024 bzw. den Lohnsteuerabzug 2024 
gelten. Bisher nicht im Gesetzgebungsverfahren  
vorgesehen ist das Abstellen auf die kalkulierten 
Teilnehmer statt auf die anwesenden Arbeitneh-

mer. Auch dieser Punkt wird sicherlich noch ein The-
ma im Laufe der Diskussion werden. 

Vermeidung Doppelbesteuerung bei 
Renteneinkünften

Um einer möglichen Doppelbesteuerung bei Ren-
teneinkünften entgegenzuwirken, sind mehrere 
Maßnahmen geplant. 

Versorgungsfreibetrag, § 19 Abs. 2 Satz 3 EStG

Nach § 19 Abs. 2 EStG bleibt von Versorgungsbezü-
gen ein nach einem Prozentsatz ermittelter und auf 
einen Höchstbetrag begrenzter Versorgungsfreibe-
trag sowie ein Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag 
(Freibeträge für Versorgungsbezüge) steuerfrei. Be-
ginnend mit dem Jahr 2023 soll der anzuwenden-
de Prozentwert zur Bemessung des Versorgungs-
freibetrages nicht mehr in jährlichen Schritten von 
0,8 Prozentpunkten, sondern nur noch in jährlichen 
Schritten von 0,4 Prozentpunkten verringert wer-
den. Der Höchstbetrag soll ab dem Jahr 2023 um 
jährlich 30 Euro und der Zuschlag zum Versorgungs-
freibetrag um jährlich 9 Euro sinken.

Rentenbesteuerung, § 22 Nr. 1 Satz 3 EStG

Ab dem Jahr 2023 soll der Anstieg des Besteue-
rungsanteils für jeden neuen Renteneintrittsjahr-
gang auf einen halben Prozentpunkt jährlich redu-
ziert werden. Für die Kohorte 2023 soll demnach der 
maßgebliche Besteuerungsanteil anstatt 83 Pro-
zent nur noch 82,5 Prozent betragen und nach sei-
nem kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs erstmals 
für die Kohorte 2058 100 Prozent erreichen.

Altersentlastungsbetrag, § 24a Satz 5 EStG

Der verlangsamte Anstieg des Besteuerungsanteils 
soll im Bereich des Altersentlastungsbetrags nach-
vollzogen werden. Mit der Anpassung soll ab dem 
Jahr 2023 der anzuwendende Prozentsatz nicht 
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mehr in jährlichen Schritten von 0,8 Prozentpunk-
ten, sondern von 0,4 Prozentpunkten verringert 
werden. Der Höchstbetrag soll beginnend mit dem 
Jahr 2023 um jährlich 19 Euro anstatt bisher 38 Euro 
sinken.

Fünftelungsregelung bei der Lohnsteuer,  
§ 39b Abs. 3 Satz 9 und 10 EStG

Derzeit kann die Tarifermäßigung des § 34 Abs. 1 
EStG für bestimmte Arbeitslöhne (Entschädigungen, 
Vergütungen für mehrjährige Tätigkeiten) bereits 
bei der Berechnung der Lohnsteuer berücksichtigt 
werden. Da dieses Verfahren für Arbeitgeber kom-
pliziert ist, soll es gestrichen werden. Die Tarifermä-
ßigung sollen Arbeitnehmer weiterhin im Veranla-
gungsverfahren geltend machen können.

Die Neuregelung soll erstmals für den Lohnsteuer-
abzug 2024 gelten. 

Im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wird disku-
tiert werden müssen, ob nicht eine Vereinfachung 
der Voraussetzung der Fünftelregelung der bessere 
Weg ist. Für Arbeitnehmer bedeutet der Wegfall der 
Fünftelregelung eine zeitliche Verlagerung auf die 
Einkommensteuererklärung. Zudem werden nicht 
alle Arbeitnehmer in der Lage sein, die Einkommen-
steuererklärung abzugeben.

Beiträge für eine Gruppenunfallversicherung,  
§ 40b Abs. 3 EStG

Arbeitgeber können die Beiträge für eine Gruppen-
unfallversicherung mit einem Pauschsteuersatz von 
20 Prozent erheben, wenn der steuerliche Durch-
schnittsbetrag ohne Versicherungsteuer 100 Euro 
im Kalenderjahr nicht übersteigt. Dieser Grenzbe-
trag soll aufgehoben werden.

Damit können Beiträge zu einer Gruppenunfallver-
sicherung pauschal versteuert werden, unabhängig 
davon, wie hoch der Beitrag tatsächlich ist. 

Die Regelung soll erstmals für den Lohnsteuerab-
zug 2024 gelten. 

Beschränkte Einkommensteuerpflicht von 
Arbeitnehmern, § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a EStG

Um für bestehende und für zukünftige entspre-
chende DBA-Regelungen das bestehende Hindernis 
des Fehlens einer umfassenden beschränkten Steu-
erpflicht zu beheben, soll die Vorschrift ergänzt wer-
den. Die nicht selbstständige Arbeit soll daher als im 
Inland ausgeübt oder verwertet gelten, soweit die 
Tätigkeit im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichti-
gen oder in einem oder mehreren anderen Staaten 
ausgeübt wird und ein mit dem Ansässigkeitsstaat 
abgeschlossenes DBA oder eine bilaterale Vereinba-
rung für diese im Ansässigkeitsstaat oder in einem 
oder mehreren anderen Staaten ausgeübte Tätigkeit 
Deutschland ein Besteuerungsrecht zuweist.

Die Regelung soll für Einkünfte, die nach dem 
31.12.2023 erzielt werden, gelten. 

Tarifermäßigung bei beschränkt 
Steuerpflichtigen, § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 
Buchst. d EStG

Es soll eine Antragsveranlagung für beschränkt 
steuerpflichtige Arbeitnehmer mit tarifermäßigt 
zu besteuerndem Arbeitslohn ermöglicht werden, 
die im Übrigen von dieser Veranlagungsart ausge-
schlossen sind (§ 50 Abs. 2 Satz 7 EStG). Die Neu-
regelung soll ab dem Veranlagungszeitraum 2024 
gelten. 

Praxishinweis: 

Erwartet wird, dass die Bundesregierung nach der 
Sommerpause am 16.08.2023 den Referentenent-
wurf als Kabinettsentwurf verabschiedet und damit 
das offizielle Gesetzgebungsverfahren beginnt. Der 
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens wird bis 
Ende des Jahres in Anspruch nehmen. 
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(56-2023) Künstlersozialabgabe im Jahr 2024 gleichbleibend 

Hintergrund: 

Der Abgabesatz zur Künstlersozialversicherung soll 
auch im Jahr 2024 unverändert 5,0 Prozent betra-
gen. Zum Entwurf der Künstlersozialabgabe-Ver-
ordnung 2024 (KSA-VO 2024) hat das Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales (BMAS) am 14.07.2023 
die Ressort- und Verbändebeteiligung eingeleitet.

Über die Künstlersozialversicherung werden der-
zeit mehr als 190.000 selbstständige Künstler und 
Publizisten als Pflichtversicherte in den Schutz der 
gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Rentenversi-
cherung einbezogen. Die selbstständigen Künstler 
und Publizisten tragen, wie abhängig beschäftigte 
Arbeitnehmer, die Hälfte ihrer Sozialversicherungs-
beiträge. 

Die andere Beitragshälfte wird durch einen Bundes-
zuschuss (20 Prozent) und durch die Künstlersozial-
abgabe der Unternehmen (30 Prozent), die künst-
lerische und publizistische Leistungen verwerten, 
finanziert. 

Die Künstlersozialabgabe wird als Umlage erhoben. 
Der Abgabesatz wird jährlich für das jeweils folgen-
de Kalenderjahr festgelegt und beträgt derzeit 5,0 

Prozent. Bemessungsgrundlage sind alle in einem 
Kalenderjahr an selbstständige Künstler und Publi-
zisten gezahlten Entgelte.

Hierzu führt das BMAS weiter aus:

„Mit dem dramatischen wirtschaftlichen Einbruch 
infolge der Corona-Pandemie waren auch die 
künstlersozialabgabepflichtigen Entgelte im Jahr 
2020 um fast 20 Prozent zurückgegangen.

Insbesondere für 2022 ist eine deutliche Erholung 
der sog. Honorarsumme und – damit verbunden – 
der Einnahmen aus der Künstlersozialabgabe zu 
beobachten. Der Erholungsprozess fand dabei mit 
deutlich größerer Dynamik statt, als es zunächst zu 
erwarten war. Die bei der Künstlersozialkasse ge-
meldete Honorarsumme hat im Jahr 2022 wieder 
den Stand wie vor der Pandemie erreicht.

Dies und der Einsatz zusätzlicher Bundesmittel in 
Höhe von insgesamt über 175 Millionen Euro in den 
Jahren 2021 bis 2023 tragen zur finanziellen Stabili-
sierung der Künstlersozialkasse bei und machen es 
möglich, dass der aktuelle Abgabesatz in der Künst-
lersozialversicherung in Höhe von 5,0 Prozent bei-
behalten werden kann.“
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Aktuelles aus der Lohnsteuer
(57-2023) Zufluss des geldwerten Vorteils aus vorausbezahlten  

Krankenversicherungsbeiträgen des Arbeitgebers 

Problem: 

Entsteht durch die jährliche Vorauszahlung der 
Krankenversicherungsbeiträge kein von den laufen-
den monatlichen Lohnzahlungszeiträumen abwei-
chender Zufluss des Versicherungsschutzes beim 
Arbeitnehmer, wenn dieser zum Zeitpunkt der Bei-
tragszahlung durch den Arbeitgeber noch keinen 
Anspruch auf die Versicherungsleistung für das ge-
samte Versicherungsjahr hat? 

Die Entscheidung des Gerichts: 

Die Richter des Finanzgerichts Baden-Württemberg 
haben mit Gerichtsbescheid vom 21.10.2022 zum Ak-
tenzeichen 10 K 262/22 über diese Frage entschie-
den. 

Das Urteil finden Sie hier: 
www.datakontext.com/57-2023.�

Sachverhalt: 

Die Arbeitgeberin hatte für ihre über 300 Arbeit-
nehmer ab Juni 2012 eine betriebliche Gruppen-
versicherung abgeschlossen. Versichert waren Zu-
satzleistungen zur Krankenversicherung (Vorsorge, 
Reise, Zahnbehandlung, Zahnersatz). Die Arbeitge-
berin war Versicherungsnehmerin, Hauptversicher-
te waren deren Arbeitnehmer. Die Vertragsdauer 
betrug pro versicherter Person ein Jahr. Der für die 
versicherte Person abgeschlossene Tarif endete mit 
dem Ausscheiden aus dem nach dem Gruppenver-
sicherungsvertrag versicherbaren Personenkreis. 
Die Beiträge für die Gruppenversicherung waren 
als laufende Monatsbeiträge kalkuliert und monat-

lich zu zahlen. Die Arbeitgeberin leistete die Bei-
träge als jährliche Vorauszahlung, weil sie hierfür 
einen Nachlass von 4 Prozent erhielt. Die Beiträge 
beliefen sich je Arbeitnehmer auf Beträge zwischen 
99,19 Euro und 432,92 Euro jährlich. Die Arbeitgebe-
rin wandte die Sachbezugsfreigrenze an. 

Im Anschluss an eine Lohnsteuer-Außenprüfung 
vertrat das beklagte Finanzamt die Auffassung, dass 
die Beitragszahlung der Arbeitgeberin in den Streit-
jahren 2014 und 2015 zum Zufluss von Barlohn für 
die Arbeitnehmer führe und die 44-Euro-Freigrenze 
für Sachbezüge nicht anwendbar sei. Das gegen den 
Nachforderungsbescheid über Lohnsteuer geführte 
Einspruchsverfahren blieb erfolglos.

Entscheidung: 

Die Richter des Finanzgerichts Baden-Württemberg 
gaben der Arbeitgeberin Recht.

Die jährlich bezahlten Beiträge zu der Gruppen-
krankenversicherung sind nach Ansicht der Richter 
dem jeweiligen Arbeitnehmer im Kalendermonat 
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der Beitragszahlung als Sachlohn zugeflossen. Die 
44-Euro-Grenze wurde nicht überschritten.

Zu den Einnahmen aus nicht selbstständiger Ar-
beit gehörten auch Sachbezüge, wie sie in § 8 Abs. 2 
Satz 1 EStG im Klammerzusatz als Regelbeispiel auf-
geführt sind. Dazu zählen „Wohnung, Kost, Wa-
ren, Dienstleistungen und sonstige Sachbezüge“. 
Ein Sachbezug liegt auch vor, wenn der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer den Anspruch, eine Sach- und 
Dienstleistung beziehen zu können, einräumt. Dies 
ist bei der Verschaffung von Versicherungsschutz zu 
bejahen.

Die durch den Sachbezug bewirkte Bereicherung 
des jeweiligen Arbeitnehmers ist auch „für“ die Ar-
beitsleistung gewährt worden. Die Aufnahme der 
Arbeitnehmer der Arbeitgeberin in den Gruppenver-
sicherungsvertrag ist nach Ansicht der Richter durch 
das individuelle Dienstverhältnis veranlasst. 

Versicherte sind die Arbeitnehmer der Arbeitgebe-
rin. Der Versicherungsschutz ist nach den Versiche-
rungsbedingungen an die Arbeitnehmereigenschaft 
bei der Arbeitgeberin gebunden gewesen und für 
die Arbeitsleistung der Arbeitnehmer gewährt wor-
den.

Die Gewährung von Krankenversicherungsschutz 
ist nach Ansicht der Richter in Höhe der geleiste-
ten Beiträge Sachlohn, wenn der Arbeitnehmer auf-
grund des Arbeitsvertrags von seinem Arbeitgeber 
ausschließlich Versicherungsschutz und nicht auch 
eine Geldzahlung verlangen kann. Zahlt der Arbeit-
geber seinem Arbeitnehmer dagegen einen Zu-
schuss unter der Bedingung, dass dieser mit einem 
vom Arbeitgeber benannten Unternehmen einen 
Vertrag schließt, wendet er Geld und nicht eine Sa-
che zu. 

Im vorliegenden Streitfall stellen die von der Arbeit-
geberin an die Versicherungsgesellschaft geleiste-
ten Beiträge zur Gewährung von Krankenversiche-
rungsschutz Sachlohn dar, so die Richter.

Die Verschaffung von Krankenversicherungsschutz 
unterliegt als Sachbezug der Freigrenze des § 8 
Abs. 2 Satz 11 EStG in der in den Streitjahren 2014 und 
2015 gültigen Fassung. Danach bleiben Sachbezüge 
außer Ansatz, wenn die sich nach Anrechnung der 
vom Steuerpflichtigen gezahlten Entgelte ergeben-
den Vorteile insgesamt 44 Euro im Kalendermo-
nat (so die damalige Höhe in den Streitjahren) nicht 
übersteigen. Für die Berechnung der monatlichen 
Freigrenze ist der Zuflusszeitpunkt des Sachbezugs 
maßgeblich.

Der von der Arbeitgeberin zugewandte Versiche-
rungsschutz ist laufender Arbeitslohn i. S. von § 38a 
Abs. 1 Satz 2 EStG, der den Arbeitnehmern regel-
mäßig und nicht einmalig im Kalenderjahr mit der 
Zahlung der Beiträge durch die Arbeitgeberin an die 
Versicherungsgesellschaft zugeflossen ist, so die 
Richter.

Die Arbeitnehmer haben die wirtschaftliche Ver-
fügungsmacht mit der monatlichen Gewährung 
des Versicherungsschutzes erlangt. Nach den Ver-
sicherungsbedingungen haben die Beiträge für die 
Versicherung als laufende Monatsbeiträge (Zah-
lungsperiode) gezahlt werden müssen und sind als 
Monatsbeiträge kalkuliert gewesen. Lediglich hin-
sichtlich der Fälligkeit der Beiträge hat für die Klä-
gerin die Möglichkeit bestanden, mehrere Monats-
beiträge im Voraus zu zahlen, um einen Nachlass zu 
erhalten. Ein Beitragsrabatt ändert aber nichts an 
der vereinbarten monatlichen Zahlungsperiode.

Mit der jährlichen Vorauszahlung der Beiträge ist 
den Arbeitnehmern der Sachbezug „Versicherungs-
schutz“ bei wirtschaftlicher Betrachtung noch nicht 
zugeflossen. Zwar erlangen die Arbeitnehmer als 
Versicherte einen unmittelbaren Anspruch auf Kran-
kenversicherungsschutz gegen die Versicherungs-
gesellschaft. Die Arbeitnehmer haben zum Zeit-
punkt der Beitragszahlung durch die Arbeitgeberin 
jedoch noch keinen Anspruch auf die Versicherungs-
leistung für das gesamte Versicherungsjahr gehabt, 
der durch die Arbeitgeberin bereits im jährlichen 
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Zahlungszeitpunkt der Beiträge zu erfüllen und von 
ihr in voller Höhe der Beiträge geschuldet gewesen 
ist. Hinzukommen muss das Fortbestehen des je-
weiligen Arbeitsverhältnisses während des Versi-
cherungsjahres. Die Arbeitnehmer haben im Zeit-
punkt der jährlichen Beitragszahlung daher noch 
keinen unentziehbaren Rechtsanspruch auf Versi-
cherungsschutz für das Versicherungsjahr gehabt.

Für die Bewertung der Sachbezüge ist nach Auffas-
sung der Richter der monatlich zugeflossene geld-
werte Vorteil maßgeblich, der gem. § 8 Abs. 2 Satz 1 
EStG mit dem um übliche Preisnachlässe gemin-
derten üblichen Endpreis am Abgabeort anzuset-
zen ist. Vorliegend haben die Beteiligten hinsichtlich 

der Höhe der Sachbezugswerte eine tatsächliche 
Verständigung getroffen, dass die jeweiligen Sach-
bezugswerte des Versicherungsschutzes den von 
der Arbeitgeberin bezahlten Versicherungsprämien 
von monatlich zwischen 8,27 Euro und 36,08 Euro 
je Arbeitnehmer entsprechen. Die Freigrenze des 
§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG i. H. v. 44 Euro ist demzufolge 
nicht überschritten.

Praxishinweis: 

Mittlerweile beträgt die Sachbezugsfreigrenze nach 
§ 8 Abs. 2 Satz 11 EStG monatlich 50 Euro. 

(58-2023) Lohnabrechnung von Saisonarbeitskräften

Hintergrund: 

In den Sommermonaten kommen wieder tausende 
Saisonarbeitskräfte nach Deutschland, um bei der 
Ernte zu helfen. Aber auch inländische Arbeitneh-
mer werden in den Sommermonaten häufig saiso-
nal angestellt. 

In der Entgeltabrechnung ist zunächst darauf zu 
achten, ob die Arbeitskräfte beitragspflichtig wer-
den. Im zweiten Schritt ist dann noch zu prüfen, ob 
und wie Lohnsteuern abgeführt werden müssen. 

Sozialversicherungspflicht

Die Versicherungs- und Beitragspflicht zur gesetzli-
chen Kranken-, Pflege-, Renten-, und Arbeitslosen-
versicherung setzt jeweils ein Beschäftigungsver-
hältnis voraus. 

Eine Ausnahme davon bilden geringfügige Beschäf-
tigungen nach § 8 Abs. 1 SGB IV. Das Vorliegen der 
Voraussetzungen einer geringfügigen Beschäfti-
gung muss durch den Arbeitgeber für jede Saison-
arbeitskraft sorgfältig geprüft werden.

Saisonarbeitskräfte sind u. a. dann als geringfü-
gig Beschäftigte einzustufen, wenn sie regelmäßig 
nicht mehr als 520 Euro im Monat verdienen oder 
ihre Beschäftigungsdauer zeitlich sehr begrenzt ist 
und die jeweilige Beschäftigung nicht berufsmäßig 
ausgeübt wird. Die zweite Variante ist die sog. kurz-
fristige Beschäftigung, die sich ggf. für viele Saison-
kräfte eignet. Wird die kurzfristige Beschäftigung 
bejaht, sind keine Arbeitgeberbeiträge zur Sozial-
versicherung zu zahlen.

Eine zeitlich kurzfristige Beschäftigung liegt nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV vor, wenn die Beschäftigung 
innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens drei 
Monate oder 70 Arbeitstage begrenzt oder im Vo-
raus vertraglich begrenzt ist. Wird eine Beschäfti-
gung an mindestens fünf Tagen in der Woche aus-
geübt, ist der Dreimonatszeitraum maßgeblich. Bei 
einer Beschäftigung an regelmäßig weniger als fünf 
Tagen in der Woche, ist der Zeitraum von 70 Arbeits-
tagen maßgebend. 

Bei der Prüfung, ob die Zeiträume überschritten 
werden, sind die Zeiten mehrerer aufeinanderfol-
gender kurzfristiger Beschäftigungen zusammen-
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zurechnen. Hierbei ist unabhängig, ob die Beschäf-
tigungen geringfügig entlohnt und ob die einzelnen 
Beschäftigungen bei verschiedenen Arbeitgebern 
ausgeübt werden. 

Praxishinweis: 

Es ist jeweils bei Beginn einer neuen Beschäftigung 
zu prüfen, ob diese zusammen mit den schon im 
laufenden Kalenderjahr ausgeübten Beschäftigun-
gen die maßgebende Zeitgrenze überschreitet.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 
Nr. 2 SGB IV nicht mehr vor, wenn sie berufsmäßig 
ausgeübt wird. Die Prüfung der Berufsmäßigkeit ist 
nicht erforderlich, wenn das erzielte monatliche Ar-
beitsentgelt 520 Euro nicht überschreitet. 

Berufsmäßig wird eine Beschäftigung dann ausge-
übt, wenn sie für die Person von nicht untergeord-
neter wirtschaftlicher Bedeutung ist.

Berufsmäßigkeit liegt grundsätzlich nicht vor bei:

•	 kurzfristigen Beschäftigungen, die neben einer 
versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung 
ausgeübt werden (z. B. Tätigkeit auf dem Okto-
berfest während einer Beurlaubung),

•	 kurzfristigen Beschäftigungen neben einem frei-
willigen sozialen oder ökologischen Jahr,

•	 kurzfristigen Beschäftigungen neben dem Bun-
desfreiwilligendienst,

•	 kurzfristigen Beschäftigungen neben einem dem 
freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr ver-
gleichbaren Freiwilligendienst,

•	 kurzfristigen Beschäftigungen neben dem frei-
willigen Wehrdienst,

•	 kurzfristigen Beschäftigungen neben dem Bezug 
von Vorruhestandsgeld

•	 kurzfristigen Beschäftigungen zwischen dem 
Schulabschluss und einer beabsichtigten Fach-
schulausbildung bzw. einem beabsichtigten Stu-
dium.

Beschäftigungen, die nur gelegentlich ausgeübt 
werden, sind grundsätzlich von untergeordneter 
wirtschaftlicher Bedeutung und daher als nicht be-
rufsmäßig anzusehen.

Berufsmäßigkeit ist grundsätzlich anzunehmen bei:

•	 kurzfristigen Beschäftigungen zwischen Schul-
entlassung bzw. Abschluss des Studiums und Ein-
tritt in das Berufsleben,

•	 kurzfristigen Beschäftigungen zwischen Schul-
entlassung und Ableistung eines freiwilligen sozi-
alen oder ökologischen Jahres, eines Bundesfrei-
willigendienstes, eines dem freiwilligen sozialen 
oder ökologischen Jahr vergleichbaren Freiwilli-
gendienstes oder eines freiwilligen Wehrdiens-
tes,

•	 kurzfristigen Beschäftigungen während des Be-
zugs von Arbeitslosengeld (in der Arbeitslosen-
versicherung besteht aber Versicherungsfreiheit, 
wenn die wöchentliche Arbeitszeit 15 Stunden 
nicht übersteigt),

•	 Arbeitssuchenden, die beim Arbeitsamt gemeldet 
sind,

•	 kurzfristigen Beschäftigungen während eines un-
bezahlten Urlaubs,

•	 zulässigen Teilzeitbeschäftigungen während der 
Elternzeit.
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Praxishinweis: 

Das Sozialgericht hat nun festgestellt, dass dann, 
wenn Saisonarbeitskräfte aus Niedriglohnländern 
den Zeitraum einer geringfügigen Beschäftigung 
im großen Umfang ausschöpfen, die wirtschaftliche 
Relevanz für ihren Lebensunterhalt vorliegt. Wenn 
sie über mehrere Wochen/Monate ihren Haushalt 
für die Arbeit in Deutschland verlassen, wird damit 
aufgezeigt, dass in Deutschland die Arbeit zur Exis-
tenzsicherung ausgeübt werden soll und sie damit 
auf den sozialrechtlichen Schutz angewiesen sind. 
Dies gilt zumindest so lange, wie die Saisonarbeits-
kräfte nicht konkrete anderweitige Einnahmen in 
ihrem Heimatland nachweisen können.

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nur dann vor, 
wenn sie nicht regelmäßig, sondern gelegentlich 
ausgeübt wird. Eine Beschäftigung wird regelmä-
ßig ausgeübt, wenn sie von vornherein auf ständige 
Wiederholung ausgerichtet ist und über einen län-
geren Zeitraum ausgeübt werden soll. 

Hierzu gehören auch Beschäftigungen, die z. B. 
durch eine längstens für ein Jahr befristete Rah-
menvereinbarung mit Arbeitseinsätzen von maxi-
mal 70 Arbeitstagen befristet sind. 

Bei Rahmenvereinbarungen mit sich wiederholen-
den Arbeitseinsätzen über mehrere Jahre liegt eine 
gelegentliche kurzfristige Beschäftigung vor, wenn 
die einzelnen Arbeitseinsätze ohne Bestehen einer 

Abrufbereitschaft unvorhersehbar zu unterschied-
lichen Anlässen ohne erkennbaren Rhythmus an 
maximal 70 Arbeitstagen im Kalenderjahr erfolgen 
und der Betrieb des Arbeitgebers nicht strukturell 
auf den Einsatz solcher Arbeitskräfte ausgerich-
tet ist. In diesen Fällen sind die Arbeitseinsätze von 
vornherein nicht vorhersehbar und folgen keinem 
bestimmten Rhythmus, sondern finden in unter-
schiedlichen Monaten statt, zu unterschiedlichen 
Anlässen und der Arbeitgeber greift nicht regelmä-
ßig auf Aushilfskräfte zurück. 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt hingegen nicht 
vor, wenn die Beschäftigung bei vorausschauender 
Betrachtung von vornherein auf ständige Wieder-
holung gerichtet ist und über mehrere Jahre hinweg 
ausgeübt werden soll (hinreichende Vorhersehbar-
keit von Dauer und Zeitpunkt). In diesem Fall han-
delt es sich um eine regelmäßige Beschäftigung. 

Für das Vorliegen einer regelmäßigen Beschäfti-
gung kommt es nicht darauf an, ob die jeweiligen 
Arbeitseinsätze von vornherein feststehen oder von 
Mal zu Mal vereinbart werden. Regelmäßigkeit liegt 
auch vor, wenn der Beschäftigte zu den sich wie-
derholenden Arbeitseinsätzen auf Abruf bereitsteht, 
ohne verpflichtet zu sein, jeder Aufforderung zur Ar-
beitsleistung Folge zu leisten.

In der gesetzlichen Unfallversicherung ist das Ar-
beitsentgelt der kurzfristig Beschäftigten allerdings 
umlagepflichtig. Für kurzfristig beschäftigte Arbeit-
nehmer sind folgende Beiträge an die Minijob-Zen
trale abzuführen:

•	 Umlage 1 (U1) Lohnfortzahlung Krankheit (nur bei 
einer Beschäftigungsdauer von mehr als vier Wo-
chen),

•	 Umlage 2 (U2) Mutterschaft, 
•	 Gesetzliche Unfallversicherung (individuelle Bei-

träge an den zuständigen Unfallversicherungs-
träger),

•	 Insolvenzgeldumlage.
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Neben der kurzfristigen Tätigkeit gibt es in der So-
zialversicherung noch die typische geringfügige Be-
schäftigung – den sog. Minijob. Hierzu unten mehr. 

Lohnsteuer 

Bei der Lohnsteuer wird nicht unterschieden, ob es 
sich um einen bereits voll ausgebildeten Arbeitneh-
mer oder um eine Saisonarbeitskraft handelt. Jede 
Vergütung stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn nach 
§ 19 Abs. 1 EStG dar. Es liegt steuerrechtlich ein Ar-
beitsverhältnis vor. Der Arbeitgeber ist somit ver-
pflichtet, in allen Verhältnissen die lohnsteuerlichen 
Regelungen einzuhalten. 

Die Abrechnung der Lohnsteuer kann unterschied-
lich erfolgen: 

•	 nach Lohnsteuerabzugsmerkmalen, individuell,
•	 als geringfügig Beschäftigter oder kurzfristig Be-

schäftigter ggf. pauschal versteuert.

Abrechnung nach Lohnsteuerabzugsmerkmalen

Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, nach 
§ 38 ff. EStG die Lohnsteuer für seine Arbeitnehmer 
vom gezahlten steuerpflichtigen Arbeitslohn zu be-
rechnen, einzubehalten und an das Finanzamt ab-
zuführen. Arbeitgeber müssen die Daten ihrer Ar-
beitnehmer für den monatlichen Lohnsteuerabzug 
elektronisch aus der ELStAM-Datenbank abrufen.

Zu den Lohnsteuerabzugsmerkmalen gehören:

•	 die Lohnsteuerklasse,
•	 die Kinderfreibeträge für Kinder unter 18 Jahre,
•	 die Kinderfreibeträge für Kinder über 18 Jahre,
•	 Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft,
•	 Freibeträge für Werbungskosten oder Verluste 

aus anderen Einkunftsarten,
•	 Hinzurechnungsbeträge,
•	 Behindertenpauschbeträge.

Für das ELStAM-Verfahren muss der Arbeitnehmer 
seinem Arbeitgeber den Geburtstag und die steu-
erliche Identifikationsnummer mitteilen sowie die 
Auskunft geben, ob es sich um das Haupt- oder um 
ein Nebenarbeitsverhältnis handelt. 

Wurde für den Arbeitnehmer bisher noch keine 
Identifikationsnummer erteilt, weil er zum Beispiel 
aus dem Ausland zugezogen ist, kann der Arbeit-
geber den Lohnsteuerabzug für einen Übergangs-
zeitraum von bis zu drei Monaten nach den ihm 
bekannten voraussichtlichen Lohnsteuerabzugs-
merkmalen des Arbeitnehmers vornehmen. Dies 
gilt in allen Fällen, in denen den Arbeitnehmer nach-
weislich keine Schuld an der Nichtvorlage der Iden-
tifikationsnummer trifft (§ 39c Abs. 1 und 2 EStG). 
Nach Vergabe der Identifikationsnummer und Über-
mittlung der ELStAM ist der bereits erfolgte Lohn-
steuerabzug gegebenenfalls zu korrigieren.

Pauschalierung der Lohnsteuer 

Alternativ zur individuellen Lohnsteuerberechnung 
nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen besteht in 
einigen Fällen die Möglichkeit zur Pauschalierung 
der Lohnsteuer. 

Nach § 40a EStG wird hier unterschieden zwischen 
kurzfristig und geringfügig beschäftigten Arbeit-
nehmern.
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Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Ar-
beitgeber den Arbeitslohn für eine kurzfristige Be-
schäftigung mit 25 Prozent nach § 40a Abs. 1 EStG 
pauschal besteuern und auf den Abruf der elektro-
nischen Lohnsteuerabzugsmerkmale verzichten. 

Voraussetzung ist eine steuerliche kurzfristige Be-
schäftigung. Diese liegt vor, wenn der Arbeitnehmer 
bei dem Arbeitgeber 

•	 gelegentlich, 
•	 nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird 

und
•	 die Dauer der Beschäftigung über 18 zusammen-

hängende Arbeitstage nicht hinausgeht,
•	 die Höhe des Arbeitslohns während der Beschäf

tigungsdauer durchschnittlich je Arbeitstag 
150 Euro nicht übersteigt oder

•	 die Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren 
Zeitpunkt sofort erforderlich wird

•	 und der auf einen Stundenlohn umgerechnete 
Arbeitslohn durchschnittlich 19 Euro nicht über-
steigt.

Die Möglichkeit des pauschalen Lohnsteuerabzugs 
entfällt, wenn von Anfang an ein wiederholter Ein-
satz geplant ist. Die Lohnsteuerpauschalierung 
bleibt aber möglich, wenn anfänglich keine Wieder-
holungsabsicht besteht.

Weitere Voraussetzung ist, dass der Arbeitslohn 
entweder 150 Euro durchschnittlich je Arbeitstag 
nicht übersteigt (§ 40a Abs. 1 Nr. 1 EStG) oder die 
Beschäftigung zu einem unvorhersehbaren Zeit-
punkt sofort erforderlich ist (§ 40a Abs. 1 Nr. 2 EStG). 
Bei einem unvorhergesehenen Zeitpunkt darf der 
Tagesdurchschnitt von 150 Euro überschritten wer-
den. Dies ist z. B. bei krankheitsbedingten oder 
akuten Einsätzen wegen eines erhöhten Arbeits-
anfalls der Fall. Unvorhersehbar ist ein Zeitpunkt 
nur, wenn der Einsatz nicht schon länger geplant 
ist (z. B. Urlaubsvertretung oder Einsatz bei geplan-
tem Fest). 

Der durchschnittliche Stundenlohn pro Zeitstunde 
darf 19 Euro nicht übersteigen (§ 40a Abs. 4 EStG). 
Die Ermittlung erfolgt im Durchschnitt anhand der 
tatsächlichen Arbeitsstunden und des Gesamtlohns. 
Bei Überschreitung ist keine Pauschalierung der ge-
samten Beschäftigungszeit möglich.

Bei der Prüfung des 18-Tage-Zeitraums werden als 
Arbeitstage nur die Tage gezählt, an denen der Ar-
beitnehmer tatsächlich arbeitet. Urlaub oder Krank-
heit, Feier- und Sonntage bleiben z. B. außer Be-
tracht.

Praxishinweis: 

Die steuerliche Kurzfristigkeit ist vom sozialversi-
cherungsrechtlichen Begriff der sog. kurzfristigen 
Beschäftigung abweichend. Für die Pauschalbe-
steuerung mit 25 Prozent ist ohne Bedeutung, ob 
auch eine sozialversicherungsrechtliche kurzfristige 
Beschäftigung vorliegt.

Ein Antrag oder eine Genehmigung auf Pauschalie-
rung der Lohnsteuer ist nicht erforderlich. Die Ent-
scheidung über eine Pauschalierung obliegt allein 
dem Arbeitgeber. 

Die zweite Variante liegt bei einer geringfügigen 
Beschäftigung nach § 40a Abs. 2 EStG vor.

Der Arbeitgeber kann nach § 40a Abs. 2 unter Ver-
zicht auf den Abruf von elektronischen Lohnsteu-
erabzugsmerkmalen die Lohnsteuer einschließlich 
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuern (einheit-
liche Pauschsteuer) für das Arbeitsentgelt aus ge-
ringfügigen Beschäftigungen im Sinne des § 8 Abs. 1 
Nr. 1 oder des § 8a SGB IV mit einem einheitlichen 
Pauschsteuersatz in Höhe von insgesamt 2 Prozent 
des Arbeitsentgelts erheben. 

Voraussetzung ist, dass ein sog. Minijob (520-Euro-
Job) vorliegt und dieser auch entsprechend sozial-
versicherungsrechtlich pauschal behandelt wird. Die 
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Abgaben werden hierbei ebenfalls pauschal vom Ar-
beitgeber an die Minijobzentrale abgeführt. 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt nach 
§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV vor, wenn das Arbeitsentgelt 
regelmäßig im Monat 520 Euro nicht überschrei-
tet. Das SGB IV schreibt keine Stundenanzahl oder 
Stundenlohngrenze vor. Jedoch ist der gesetzliche 
Mindestlohn zu beachten. Dieser liegt aktuell bei 
12 Euro. Mittlerweile ist die Höhe der Minijobgrenze  
vom Mindestlohn abhängig. Steigt dieser zukünftig 
an, steigt auch die Grenze für Minijobs. 

Mehrere nebeneinander ausgeübte Minijobs wer-
den zusammengerechnet und dürfen insgesamt 
520 Euro im Monat nicht übersteigen. 

Bei der Prüfung der Frage, ob das Arbeitsentgelt 
520 Euro übersteigt, ist vom regelmäßigen Arbeits-
entgelt auszugehen. Das regelmäßige Arbeits-
entgelt ermittelt sich abhängig von der Anzahl der 
Monate, für die eine Beschäftigung gegen Arbeits-
entgelt besteht. Maximal ist ein Jahreszeitraum von 
12 Monaten zu beachten. Das regelmäßige monat-
liche Arbeitsentgelt darf im Durchschnitt einer Jah-
resbetrachtung 520 Euro nicht übersteigen. Bei 
durchgehender mindestens 12 Monate andauernder 
Beschäftigung sind dies maximal 6.240 Euro.

Werden aufgrund des unvorhersehbaren Jahres-
verlaufs in einzelnen Monaten auch Arbeitsentgelte 
oberhalb von 520 Euro gezahlt, ist dies unschädlich 
für das Vorliegen einer geringfügig entlohnten Be-
schäftigung, solange die jährliche Entgeltgrenze von 
6.240 Euro nicht überschritten wird. 

Werden die Geringfügigkeitsgrenzen nur gelegent-
lich und nicht vorhersehbar überschritten, tritt nicht 
sofort Sozialversicherungspflicht ein. Als gelegent-
lich ist dabei ein Zeitraum bis zu zwei Monaten in-
nerhalb eines Jahres anzusehen. Nicht vorhersehbar 
wäre z. B. die Krankheitsvertretung eines Vollbe-
schäftigten durch einen geringfügig Beschäftig-
ten. Hier könnte für maximal zwei Monate mehr als 
520 Euro gezahlt werden, ohne das Versicherungs-
pflicht eintritt. Der Jahreszeitraum ist vom letzten 
Tag des zu beurteilenden Beschäftigungsmonats 
ein Jahr zurück zu betrachten. Als Monat gilt der 
Kalendermonat. Monate, in denen die monatliche 
Arbeitsentgeltgrenze von 520 Euro vorhersehbar 
überschritten wird (z. B. aufgrund saisonaler Mehr-
arbeit oder Urlaubsvertretung) sind unberücksich-
tigt zu lassen und führen zur Beitragspflicht. 

In den Überschreitensmonaten innerhalb eines Zeit-
jahres darf der übersteigende Arbeitslohn 520 Euro 
nicht übersteigen. Damit ergibt sich ein maximaler 
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Mehrverdienst von 1.040 Euro für zwei Monate und 
insgesamt ein Jahresbetrag von 7.280 Euro. 

Wird dieser Betrag überschritten, tritt ab dem Mo-
nat des Überschreitens Beitragspflicht ein und eine 
Pauschalversteuerung ist nicht möglich. 

Steuerfreier Arbeitslohn oder pauschal versteuer-
ter Arbeitslohn wird bei der Prüfung der 520-Euro-
Grenze nicht berücksichtigt. Voraussetzung ist aber, 
dass die Steuerfreiheit oder die Pauschalierung Bei-
tragsfreiheit in der Sozialversicherung auslöst.

Bei der Prüfung der 520-Euro-Grenze bleiben u. a. 
folgende Beträge außer Betracht:

•	 steuer- und beitragsfreie Zuschläge für Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeit,

•	 Sachbezüge bis zu 50 Euro monatlich (Sachbe-
zugsfreigrenze nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG),

•	 geldwerte Vorteile bis zur Höhe des Rabattfreibe-
trags von 1.080 Euro jährlich (§ 8 Abs. 3 EStG),

•	 Kindergartenzuschüsse nach § 3 Nr. 33 EStG,
•	 Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienst-

verhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensi-
onskasse oder für eine Direktversicherung, die 
nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfrei und damit auch 
beitragsfrei sind,

•	 Fahrkostenzuschüsse zu den Aufwendungen des 
Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte (§ 40 Abs. 2 Satz 2 EStG, 
15 Prozent Pauschalversteuerung),

•	 steuerfreie Zuschüsse zum Jobticket oder 
Deutschlandticket nach § 3 Nr. 15 EStG,

•	 Beiträge zu Direktversicherungen und Gruppen-
unfallversicherungen, die pauschal mit 20 Pro-
zent versteuert werden.

Bemessungsgrundlage für die einheitliche Pausch-
steuer nach § 40a Abs. 2 EStG ist nach R 40a.2 LStR 
das sozialversicherungsrechtliche Arbeitsentgelt. 
Für Lohnbestandteile, die nicht zum sozialversi-
cherungsrechtlichen Arbeitsentgelt gehören, ist die 
Lohnsteuerpauschalierung nach § 40a Abs. 2 EStG 
nicht zulässig. 

Die dritte Variante für die Steuer findet sich in § 40a 
Abs. 2a EStG.

Zahlt der Arbeitgeber keine pauschalen Sozialver-
sicherungsbeiträge (z. B. weil die Geringfügigkeits-
grenzen aufgrund mehrfacher geringfügiger Be-
schäftigungen überschritten wurden), sondern die 
vollen Abgaben, so kann der Arbeitgeber ein Pau-
schalsteuersatz von 20 Prozent für die Lohnsteuer 
anwenden. 

Es besteht auch hier ein Wahlrecht des Arbeitgebers 
zur individuellen Lohnsteuerberechnung. Ein An-
trag und eine Genehmigung sind nicht erforderlich. 
Ebenso kann der Arbeitgeber seine Arbeitnehmer 
unterschiedlich behandeln. Voraussetzung ist aber 
auch hier, dass der Arbeitslohn je Arbeitsverhältnis 
nicht höher als 520 Euro ist. Der Anwendungsfall ist Fo
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z. B. gegeben, wenn ein Arbeitnehmer neben seiner 
Haupttätigkeit mehrere Nebenbeschäftigungen von 
weniger als 520 Euro hat. Es gilt nur eine Nebenbe-
schäftigung als geringfügig nach § 40a Abs. 2 EStG. 
Alle weiteren müssen mit vollen Sozialversiche-
rungsbeiträgen und nach § 40a Abs. 2a EStG abge-
rechnet werden. 

Bei der Pauschalierung der Lohnsteuer mit 20 Pro-
zent sind die Kirchensteuer und der Solidaritätszu-
schlag nicht mit abgegolten. Es kommen also noch 
5,5 Prozent Solidaritätszuschlag und die pauscha-
le Kirchensteuer nach dem jeweiligen Landesrecht 
hinzu. Die Pauschalierung mit 20 Prozent löst keine 
Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung aus.

Für Saisonarbeiter in der Land- und Forstwirtschaft 
kann der Arbeitslohn mit 5 Prozent pauschaliert 
werden. Dies regelt § 40a Abs. 3 EStG. Die Pauscha-
lierung ist aber nur zulässig, wenn die Aushilfskraft

•	 in einem land- und forstwirtschaftlichen Betrieb 
tätig ist,

•	 ausschließlich typische land- und forstwirtschaft-
liche Tätigkeiten ausübt,

•	 nicht mehr als 180 Tage im Kalenderjahr für den 
Arbeitgeber tätig wird,

•	 keine land- und forstwirtschaftliche Fachkraft ist,
•	 nur Arbeiten ausführt, die nicht ganzjährig anfal-

len und
•	 wenn der Stundenlohn 19 Euro nicht übersteigt.

Es besteht auch hier ein Wahlrecht des Arbeitgebers 
zur individuellen Lohnsteuerberechnung. Ein Antrag 
und eine Genehmigung sind ebenfalls nicht erfor-
derlich.

Praxishinweis: 

Lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche 
Regelungen fallen bei Saisonarbeitskräften ausein-
ander. Insofern muss jeder Einzelfall abgeprüft wer-
den.
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